


Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der IHK Nord Westfalen vom 30.11.2021 

bezüglich der 12. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld 

  

zur SV X/190 

 
Die Anregung, die gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten sonst 
ausnahmsweise zulässigen nicht störenden Gewerbebetriebe auch im Plangebiet zuzulassen, 
wird nicht gefolgt. Da das Plangebiet bereits zu ca. 50 % bebaut ist, sollen zum einen für den 
nunmehr zu realisierenden zweiten Bauabschnitt im Sinne des Vertrauensschutzes die 
gleichen Zulässigkeitskriterien hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung gelten wie im ersten 
Bauabschnitt. Zum anderen soll durch den Ausschluss der ausnahmsweisen zulässigen 
Nutzungen gem. § 4 (3) BauNVO das mit der Planung verbundene Verkehrsaufkommen 
möglichst gering gehalten werden.     
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 


